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Seit 1993 bin ich als Sachverständiger vor allem im Be-
reich der Erstellung von Kfz-Haftpflichtgutachten tätig.

Mein Büro garantiert Ihnen unabhängige, 
neutrale und kompetente Beratung. 
Sprechen Sie uns an und profitieren Sie im 
Schadensfall von unseren Erfahrungen.

Unsere Leistungen:
•  Erstellung von Schadensgutachten für alle KFZ 
 (Haftpflicht/Kasko)
•  Erstellung von Kurzgutachten bei Bagatellschäden
•  Fahrzeugbewertungen und Wertgutachten
•  Untersuchung von Fahrzeugen auf unfallbedingte 
 Mängel oder Vorschäden
•  Erstellung von Beweissicherungsgutachten
•  Rechnungsprüfungen nach Reparatur
•  Schadensgutachten für Fahrräder
•  Beratung rund um Ihr Fahrzeug

Wir kommen zu Ihnen, zu Ihrer Werkstatt oder 
wo immer Ihr Fahrzeug steht!

3. Polizei verständigen

Die Polizei sollte u.a. in folgenden Fällen verständigt 
werden:
•  Hoher Sachschaden
•  Personenschaden
•  Unklare Schuldfrage
•  Verstoß gegen die StVO
•  Fahrerflucht
 
4. Beweise sicherstellen

•  Situation fotografieren (Nutzen Sie Fixpunkte wie   
 z.B. Straßenschilder zur Standortbestimmung)
•  Position der Fahrzeuge und Unfallspuren mit   
 Ölkreide aufzeichnen
•  Straße räumen, wenn die Autos manövrierfähig   
 sind und nur geringer Schaden entstanden ist
•  Unfallskizze erstellen

5. Daten aufnehmen

•  Nehmen Sie die Daten des Unfallgegners mit Hilfe   
 des beigefügten Unfallhelfers auf
•  Erkennen Sie keine Schuld am Unfallort an
•  Informieren Sie sich über Ihre Rechte und das Proze- 
 dere der Schadenregulierung, bevor Sie mit der geg- 
 nerischen Versicherung Verabredungen treffen 
 (Bedenken Sie, dass Ihre Ansprüche im Gegensatz   
 zu den wirtschaftlichen Interessen der Versicherung  
 stehen)
•  Informieren Sie Ihre eigene Versicherung für den Fall,  
 dass Forderungen gegen Sie erhoben werden oder   
 Sie auf Ihre Vollkasko-Versicherung zurückgreifen   
 müssen

•  Hilfe finden Sie immer in unserem Büro oder bei   
 einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens

Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, 
sollten Sie die folgenden Hilfsmittel im 
Fahrzeug mitführen:

•  Verbandkasten
•  Warndreieck
•  Warnweste
•  Warnleuchte
•  Fotoapparat mit Blitzlicht
•  Ölkreide zur Markierung von Bremsspuren
•  Unfallaufnahmebogen

Was tun im Falle eines Unfalls?

1. Unfallstelle absichern

• Warnblinkanlage einschalten
•  Warnweste anziehen
•  Warndreieck aufstellen (innerorts 50 m, 
 Landstraße 100 m und Autobahn 200 m)
•  Bei Dunkelheit Licht anschalten und 
 ggf. Warnleuchte aufstellen

2. Verletzten Personen helfen

•  Verletzte aus der Gefahrenzone bringen 
 und Erste Hilfe leisten
•  Rettungsdienst anfordern:
   Wer meldet den Unfall?
   Wo ist der Unfall passiert?
   Was ist passiert?
   Wie viele Personen sind verletzt?
   Welche Verletzungen haben Sie?
 Warten auf Rückfragen!
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